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(1) allgemeines
 diese Verkaufsbedingungen gelten gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des 

öffentlichen rechts und öffentlichrechtlichen Sondervermögen. Unsere lieferungen und 
sonstigen leistungen erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. 
Entgegenstehende oder abweichende bestimmungen des Kunden oder mündliche 
Absprachen, die von uns nicht schriftlich anerkannt werden, haben keine Gültigkeit.

(2)  annahme einer Bestellung
 Unsere Angebote sind stets freibleibend. bestellungen gelten von uns als angenommen, 

wenn wir sie schriftlich bestätigen oder den Auftrag ausführen.

(3)  Lieferung
 lieferfristen gelten als nur annähernd vereinbart. Sie beginnen mit dem Tag der 

Absendung der Auftragsbestätigung und gelten als eingehalten, wenn die Ware zum 
vereinbarten Zeitpunkt das Werk/lager verlassen hat oder bei ab-Werk-lieferung die 
Versandbereitschaft dem Kunden gemeldet ist.

 Im falle höherer Gewalt oder anderer unverschuldeter beeinträchtigungen unserer 
liefermöglichkeiten – als solche gelten die Umstände und Vorkommnisse die mit der 
Sorgfalt einer ordentlichen betriebsführung nicht verhindert werden können – sind wir 
für die dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung von der lieferpflicht entbunden, 
ohne dass eine Schadensersatzpflicht besteht. Als fälle höherer Gewalt gelten unter 
anderem auch Transportbehinderungen, betriebsstörungen, Verzögerungen der 
rohstoffanlieferung, behördliche Maßnahmen, jede form des Arbeitskampfes. dies gilt 
auch, wenn diese Ereignisse zu einem Zeitpunkt eintreten, in dem wir uns in Verzug 
befinden, es sei denn, wir haben den Verzug vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht. 
der Kunde kann die bestellung widerrufen, wenn wir eine angemessen gesetzte Nachfrist 
nicht einhalten können.

 bei lieferverzug hat der Kunde uns eine angemessene Nachfrist von mindestens 4 Wochen zu 
setzen.

 Auf Abruf bestellte lieferungen sind innerhalb von 6 Monaten nach Auftragsbestätigung 
abzunehmen.

 Ersatzansprüche wegen Verzugs sind ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe 
fahrlässigkeit vorliegt.

(4) Preise und Zahlungsbedingungen
 die Preise verstehen sich, soweit nicht anders vereinbart, ab Werk oder lager einschließlich 

Originalverpackung zuzüglich Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlich geltenden Höhe.
 Soweit Preise nicht oder als „derzeitiger listenpreis“ genannt sind, werden die am Tage 

der lieferung gültigen Preislisten zur berechnung herangezogen.

 Zahlungen sind nach den gesondert vereinbarten Zahlungsbedingungen zu leisten. 
Soweit Zahlungsbedingungen nicht schriftlich vereinbart wurden, sind die rechnungen 
innerhalb von 30 Tagen nach Ausstellung ohne Abzug zur Zahlung fällig. Wir gewähren 
bei Zahlung innerhalb 10 Tagen ab rechnungsdatum oder bei Vorauszahlung 2 % Skonto.

 Kundendienstrechnungen und sonstige dienstleistungsrechnungen sind sofort ohne 
Abzug zu bezahlen.

 die Zahlungsfrist gilt als eingehalten, wenn wir innerhalb der vereinbarten frist über den 
betrag verfügen können. Wir sind berechtigt, die Zahlungen auf andere noch offen 
stehende fällige forderungen zu verrechnen.

 Schecks und Wechsel werden nur nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung und 
erfüllungshalber angenommen. diskont- und Einzugsspesen sowie Zinsen sind uns in 
nachgewiesener Höhe unverzüglich zu erstatten.

 Wenn nach Vertragsschluss erkennbar wird, dass unser Zahlungsanspruch durch 
mangelnde leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet wird, können wir die leistung 
verweigern und eine angemessene frist bestimmen, in welcher der Kunde Zug um Zug 
gegen lieferung zu zahlen oder Sicherheit zu leisten hat. Eine in der Hereinnahme von 
Wechseln liegende Stundung wird hinfällig; der Kunde ist verpflichtet, gegen rückgabe 
des Wechsels bar zu bezahlen oder Sicherheit zu leisten. bei Verweigerung des Kunden 
oder erfolglosem fristablauf sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und 
Schadensersatz zu verlangen.

 bei Überschreiten des Zahlungszieles sind wir berechtigt, weitere lieferungen nur noch 
gegen barzahlung durchzuführen. Kommt ein Kunde mit einer Teilleistung in rückstand, 
so können wir die gesamte restforderung sofort fällig stellen. Im Übrigen gelten die 
gesetzlichen Verzugsfolgen.

 der Kunde kann nur mit von uns anerkannten oder rechtskräftig festgestellten Gegen-ansprü-
chen aufrechnen. dem Kunden ist nicht gestattet, ein Zurückbehaltungsrecht aus früheren oder 
anderen Geschäften der laufenden Geschäftsbeziehung auszuüben.

(5) Gefahrübergang; rückgabe
 die Gefahr geht über, wenn die Ware unsere laderampe verlassen hat, gleichgültig, ob die 

Anlieferung durch unsere oder in unserem Auftrag fahrende fahrzeuge oder die Abholung 
durch den Kunden oder in seinem Auftrag fahrende fahrzeuge vorgenommen wird.

 Will der Kunde die Ware nach Gefahrübergang ohne einen von uns zu vertretenden Grund 
zurückgeben, sind wir berechtigt, neben der rückgabe der Ware in unverletzter 
Originalverpackung eine Pauschale von 15 % des Netto-Warenwertes zuzüglich der 
jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer zu verlangen; uns bleibt der Nachweis höherer 
Kosten vorbehalten.

(6) Änderung des Liefergegenstandes
 Wir behalten uns Konstruktions- und formänderungen sowie Änderungen des 

lieferumfanges vor, sofern die Ware nicht erheblich geändert wird und die Änderung für 
den Kunden zumutbar ist.

(7) Eigentumsvorbehalt
 das Eigentum an der gelieferten Ware behalten wir uns bis zur Erfüllung aller unserer 

forderungen aus der Geschäftsbeziehung mit dem Kunde vor. die Einstellung einzelner 
forderungen in einen laufenden Kontokorrent sowie die Saldoziehung und dessen 
Anerkennung berühren diesen Eigentumsvorbehalt nicht. Verfügungen über die Ware 
dürfen nur im rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs erfolgen. die daraus 
entstehenden forderungen gegen dritte werden sicherheitshalber an uns abgetreten. bei 
Weiterverkauf gegen barzahlung tritt der Erlös unmittelbar an die Stelle der Ware, wobei 
die Übergabe des Erlöses unverzüglich zu erfolgen hat. Zugriffe dritter auf die unter 
Eigentumsvorbehalt stehenden Waren sind uns sofort zu melden.

 

 der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch Verarbeitung, Vermischung 
oder Verbindung unserer Ware entstehenden Erzeugnisse, zu deren vollen Wert. Hierbei 
gelten wir als Hersteller, der von dem Kunden von allen Verpflichtungen hieraus 
freigestellt wird. bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Ware 
dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum an den neu 
entstehenden Erzeugnissen im Verhältnis der rechnungswerte der verarbeiteten Waren.

 Einreden und Einwendungen gegen den uns zustehenden Herausgabeanspruch oder die 
uns hiernach abgetretenen forderungen sind ausgeschlossen. Wir sind berechtigt, das 
Warenlager des Kunden selbst oder durch bevollmächtigte zur feststellung der unter 
Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu betreten.

 Wir verpflichten uns, die bestehende Sicherung nach unserer Wahl insoweit freizugeben, 
als ihr Wert die zu sichernden forderungen um 20 % übersteigt.

(8) Gewährleistung
 der Kunde hat die Ware sofort nach Empfang in angemessenem Umfang zu prüfen. 

Etwaige Mängel hat der Kunde innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Gefahrübergang, bei 
verborgenen Mängeln innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Entdeckung, schriftlich bei uns 
zu rügen. 

 die beschaffenheit der Ware richtet sich ausschließlich nach den vereinbarten 
technischen liefervorschriften. Entscheidend für den vertragsgemäßen Zustand der Ware 
ist der Gefahrübergang.

 für Sachmängel, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte 
Montage oder Inbetriebsetzung durch den Kunden oder dritte, übliche Abnutzung, 
fehlerhafte oder nachlässige behandlung entstehen, stehen wir ebensowenig ein wie für 
die folgen unsachgemäßer oder ohne unsere Einwilligung vorgenommener Änderungen 
oder Instandsetzungsarbeiten des Kunden oder dritter. Gleiches gilt für Mängel, die den 
Wert oder die Tauglichkeit der Ware nur unerheblich mindern.

 Uns ist Gelegenheit zu geben, den gerügten Mangel festzustellen. beanstandete Ware ist 
auf Verlangen unverzüglich an uns zurückzusenden; wir übernehmen die Transport-
kosten, wenn die Mängelrüge berechtigt ist. Wenn der Kunde diesen Verpflichtungen 
nicht nachkommt, oder ohne unsere Zustimmung Änderungen an der bereits beanstan-
deten Ware vornimmt, verliert er etwaige Sachmängelansprüche.

 bei berechtigter, fristgerechter Mängelrüge bessern wir nach unserer Wahl die 
beanstandete Ware nach oder liefern einwandfreien Ersatz.

 Kommen wir diesen Verpflichtungen nicht oder nicht innerhalb einer angemessenen Zeit 
nach, kann der Kunde uns schriftlich eine letzte frist setzen, innerhalb der wir unseren 
Verpflichtungen nachzukommen haben. Nach erfolglosem Ablauf dieser frist kann der 
Kunde Minderung des Preises verlangen, vom Vertrag zurücktreten oder die notwendige 
Nachbesserung selbst oder von einem dritten auf unsere Kosten und Gefahr vornehmen 
lassen. Eine Kostenerstattung ist ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich 
erhöhen, weil die Ware nach unserer lieferung an einen anderen Ort verbracht worden 
ist, es sei denn, dies entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware.

 Soweit ein Schaden von uns nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde und 
soweit keine Verletzung wesentlicher Vertragspflichten vorliegt, haften wir lediglich im rahmen 
der deckung der von uns – mit angemessener deckungssumme – abgeschlossenen betriebs- 
und Produkthaftpflichtversicherung. bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
haften wir, ausser in den fällen des Vorsatzes oder der groben fahrlässigkeit, nur für den 
vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.

 die Haftungsbeschränkung gilt ferner nicht in den fällen, in denen nach Produkt-
 haftungsgesetz bei fehlern der gelieferten Ware für Personen- oder Sachschäden an 

privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. Sie gilt auch nicht bei der Verletzung von 
leben, Körper oder Gesundheit und beim fehlen zugesicherter Eigenschaften, soweit die 
Zusicherung bezweckt hat, den Kunden gegen Schäden, die nicht an der gelieferten Ware 
entstanden sind, abzusichern.

 Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die 
persönliche Haftung unserer Mitarbeiter, gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

 rückgriffsansprüche des Kunden gegen uns bestehen nur im rahmen der gesetzlichen 
Mängelansprüche.

 Wir übernehmen keine Gewährleistung für Schäden an Wasser/Wasser-Wärmepumpen-
anlagen, die aufgrund von Verockerung sowie den Einsatz von nicht geeignetem Wasser 
entstanden sind.

(9) Nichtigkeitsklausel
 Sollten einzelne bestimmungen der Vereinbarung zwischen uns und dem Käufer 

unwirksam oder anfechtbar sein oder werden, so werden die übrigen bestimmungen hier-
von nicht berührt. Soweit eine bestimmung dieser allgemeinen lieferungs- und 
Zahlungsbedingungen unwirksam oder anfechtbar ist oder wird, sind die übrigen 
bestimmungen unter berücksichtigung des wirtschaftlichen Zweckes auszulegen, der mit 
der unwirksamen oder anfechtbaren bestimmung verfolgt wurde.

(10) Erfüllungsort und Gerichtsstand
 Erfüllungsort für alle Zahlungen ist der Sitz unserer kontoführenden bank. Gerichtsstand 

ist bayreuth oder nach unserer Wahl der allgemeine Gerichtsstand des Kunden. 
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